Arbeitsunfähigkeits-Bescheinigung – zum Mitnehmen
· Eine AU-Bescheinigung muss sich auf die zuletzt ausgeübte Tätigkeit beziehen.

· Entsprechend muss sowohl der Patient untersucht als auch hinsichtlich seiner Berufstätigkeit befragt werden.

· Keine AU bei Pflege eines erkrankten Kindes und bei medizinischem Arbeitsverbot

· Krankenkassen-Vordruck-Anfragen sind innerhalb von 3 Tagen zu beantworten.

· Solche Anfragen sind in der Regel nach 3 Wochen zulässig.

· Nach 7-tägiger AU sollen nicht mehr Symptome, sondern eine Diagnose/Verdachts-Diagnose kodiert werden.

· Das Ausstellungsdatum einer AU darf weder vor- noch rückdatiert werden.

· Kranke Versicherte müssen spätestens am 4. Tag ihrer Erkrankung eine AU vorlegen.

· Der Arbeitgeber darf eine AU schon am 1. Tag verlangen – bekommt er sie trotz wiederholter Aufforderung nicht, ist das ein anerkannter Kündigungsgrund.

· Eine Krankmeldung muss telefonisch erfolgen – ein Brief reicht nicht.

· Der Arzt soll nicht länger als 2 Kalender-Tage rückwirkend krank schreiben – Ausnahmen sind gut zu begründen.

· Erleidet ein Arbeitgeber durch eine regelwidrig ausgestellte AU einen Schaden, kann er den ausstellenden Arzt für den Schaden haftbar machen.

· Die Übermittlung der AU-Meldung an die Krankenkasse ist Pflicht des ausstellenden Arztes.

· Krankengeld wird für jedes bis zu 12-jährige oder behinderte Kind für 10 Tage gezahlt, bei Alleinerziehenden je 20 Tage.

· Schulbescheinigungen sind keine AUs. Sie kostenlos auszustellen verstößt gegen das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb.
· Wenn bei Schwangeren durch eine Berufstätigkeit Gefahr für Mutter oder Kind besteht, kann ein Beschäftigungs-Verbot ausgesprochen werden.

· Andere Länder, andere Sitten
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